
Allgemeine Einkaufsbedingungen 

 der  

Jürgenhake Gruppe  

Stand: 00.00.0000 

 
§ 1  

Allgemeines 

 
1.) 

Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 14 BGB, 

einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen 

Sondervermögen. 

 
2.) 

Unsere Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und in Zukunft mit uns 

bestehenden rechtsgeschäftlichen Beziehungen hinsichtlich des Einkaufs von 

Produktionsmaterial, Teilen und Dienstleistungen, soweit nicht im Einzelfall schriftlich etwas 

Abweichendes vereinbart ist. 

 
3.) 

Abweichende Erklärungen und Geschäftsbedingungen unserer Lieferanten verpflichten uns auch 

dann nicht, wenn wir Ihnen nicht widersprechen oder wenn sie unseren Allgemeinen 

Einkaufsbedingungen nicht ausdrücklich entgegenstehen, sondern nur, wenn sie von uns 

schriftlich bestätigt werden. Eine vorbehaltlose Entgegennahme der bestellten 

Produktionsmaterialien, Teile und Dienstleistungen bedeutet in keinem Fall ein Einverständnis 

mit den Geschäftsbedingungen unseres Lieferanten. 

 
4.) 

Die Vertragspartner verpflichten sich, alle nicht offenkundigen kaufmännischen und technischen 

Einzelheiten, die ihnen durch die Geschäftsbeziehung bekannt werden, als Geschäftsgeheimnis 

zu behandeln.  

 
§ 2 

Vertragsschluss 

 
1.)  

Lieferverträge (Bestellung und Annnahme) und Lieferabrufe sowie ihre Änderungen und 

Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Lieferabrufe können auch durch Datenfernübertragung 

erfolgen. 

2.)  
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Lieferungen erfolgen aufgrund von Einzelbestellungen oder rollierenden Liefereinteilungen. Die 

Einzelheiten des Verfahrens regelt die Liefervorschrift zur Auftragsabwicklung, die dem 

Lieferanten bekannt ist und die Gegenstand der Vereinbarungen mit dem Lieferanten wird.  

Einzelbestellungen sind unverzüglich nach Erhalt vom Lieferanten zu bestätigen. 

Liefereinteilungen bedürfen keiner Bestätigung durch den Lieferanten. Die innerhalb des 

gesondert festgelegten, verbindlichen Abnahmezeitraums der Liefereinteilung liegenden 

Lieferabrufe gelten als angenommen, wenn der Lieferant nicht unverzüglich nach Erhalt der 

jeweils aktuellen Liefereinteilung widerspricht.  

 

3.) 

Im Rahmen der Zumutbarkeit für den Lieferanten sind wir berechtigt, Änderungen des 

Liefergegenstandes in Konstruktion und Ausführung zu verlangen. Dabei sind die 

Auswirkungen, insbesondere hinsichtlich etwaiger Mehr- und Minderkosten sowie der 

Liefertermine, angemessen einvernehmlich zu regeln. 

 

4.) 

Zur Sicherung unserer Ersatzteilproduktion ist der Lieferant bereit, die Lieferung der hierzu 

notwendigen Vertragsgegenstände bis zum Ablauf von 15 Jahren nach Ende der 

Serienherstellung unserer Produkte, in die die jeweiligen Vertragsgegenstände eingebaut 

werden, zu gewährleisten. Wird für den Lieferanten innerhalb dieser Frist erkennbar, dass ihm 

dies nicht mehr möglich sein wird, wird er uns das Ende der Versorgungsmöglichkeit 

unverzüglich ankündigen und, soweit keine anderen zumutbaren Möglichkeiten bestehen, uns 

die Gelegenheit zur Beschaffung eines Allzeitbedarfes einräumen. 

 

5.) 

Auf überlassene Zeichnungen und Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und 

Urheberberrecht vor, außerdem dürfen diese Unterlagen Dritten ohne unsere ausdrückliche 

Genehmigung nicht zugänglich gemacht werden. Unterlieferanten sind entsprechend zu 

verpflichten. Sie sind ausschließlich für die Fertigung aufgrund unserer Bestellung zu verwenden; 

nach Abwicklung der Bestellung sind sie uns unaufgefordert zurückzugeben. 

 

 
§ 3 

Lieferung/Lieferzeit 

 
1.) 

Vereinbarte Termine und Fristen sind verbindlich. Maßgebend für die Einhaltung des 

Liefertermins oder der Lieferfrist ist der Eingang der Ware bei der vereinbarten Empfangsstation. 
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Vorablieferungen und –leistungen sowie Lieferungen und Leistungen nach dem vereinbarten 

Termin sind nur mit unserer Zustimmung zulässig. 

 
2.) 

Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn Umstände 

eintreten oder ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass die angegebene Lieferzeit 

nicht eingehalten werden kann. 

 
3.)  

Im Falle des Lieferverzuges stehen uns die gesetzlichen Ansprüche zu. Insbesondere sind wir 

berechtigt, nach fristlosem Ablauf einer angemessenen Frist Schadensersatz statt der Leistung zu 

verlangen und vom Vertrag zurückzutreten. Verlangen wir Schadensersatz, steht dem 

Lieferanten das Recht zu, uns nachzuweisen, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 

 

4.) 

Wir sind nicht verpflichtet, Teillieferungen oder –leistungen anzunehmen. Im Falle vereinbarter 

Teillieferungen ist im Lieferschein die verbleibende, noch zu liefernde Menge aufzuführen.  

 

5.) 

Der Lieferant hat seine Lieferungen sachgemäß zu verpacken, zu versenden sowie zu versichern 

und hierbei alle maßgeblichen Verpackungs- und Versandvorschriften einzuhalten. Der Lieferant 

haftet für alle Schäden, die uns aus der unsachgemäßen oder ungenügenden Verpackung, 

Versendung oder Versicherung entstehen.  

 

6.) 

Lieferungen haben unter Angabe der vorgeschriebenen Angaben und Kennzeichnungen zu 

erfolgen. Versandpapiere, wie z.B. Lieferscheine und Packzettel, sind den Lieferungen 

beizufügen. In allen Schriftstücken sind die Bestellnummern und die von uns in der Bestellung 

geforderten Kennzeichnungen anzugeben. Spätestens am Tag des Versands ist uns eine 

Versandanzeige vorab per Fax oder E-MAIL zuzuleiten. Bei Nichtbeachtung sind wir dazu 

berechtigt, die Annahme der Lieferung zu verweigern. Dies gilt auch für Lieferungen an einen 

von uns als Empfänger bezeichneten Dritten. Bei Anlieferung auf Paletten ist darauf zu achten, 

dass nur einwandfreie, tauschfähige Europaletten bzw. Collies (DB-Norm) verwendet werden. 

Sollten wir bei Verarbeitung der gelieferten Ware beschädigte Europaletten bzw. Collies 

feststellen, sind wir berechtigt, diese zum Wiederbeschaffungswert zu belasten.  

 

§ 4 

Zahlung 
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1.) 

Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. Mangels abweichender schriftlicher 

Vereinbarung schließt der Preis Anlieferung „frei Haus Lieferadresse“, einschließlich der Kosten 

für die Vorbereitung zur Lieferung sowie der Verpackungs- und der Versandkosten ein. Die 

Rückgabe der Verpackung bedarf besonderer Vereinbarung. 

Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist im Preis nicht enthalten. 

 

2.) 

Rechnungen können wir nur bearbeiten, wenn diese – entsprechend den Vorgaben in unserer 

Bestellung – die dort ausgewiesene Bestellnummer ausweist; für alle wegen Nichteinhaltung 

dieser Verpflichtung entstehenden Folgen ist der Lieferant verantwortlich, soweit er nicht 

nachweist, dass er diese nicht zu vertreten hat. 

 

3.) 

Bei dem Kauf eines Computer, einer Maschine oder andere Anlagen umfasst der Preis, soweit 

nicht ausdrücklich schriftlich abweichend vereinbart, die vollständige, funktionsbereite Maschine 

oder Anlage einschließlich aller erforderlichen Schutzvorrichtungen, mindestens aber all die 

Schutzvorrichtungen, die aufgrund der in der Bundesrepublik Deutschland bestehenden 

Unfallverhütungs- und sonstigen Sicherheitsbestimmungen notwendig sind. Ist die Anlage noch 

zu montieren, ist auch die Montage vom Preis erfasst, sofern nicht anderes ausdrücklich 

schriftlich vereinbart wurde. Teile, die im Einzelnen nicht aufgeführt sind, für den Betrieb und 

die Funktion jedoch erforderlich sind, sind im Preis enthalten. Gleiches gilt bei Montage für die 

korrekte Montageanleitung und erforderliche Kleinmaterialien. 

4.) 

Wir bezahlen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, den Kaufpreis innerhalb von 30 

Tagen, gerechnet ab Lieferung und Rechnungserhalt, mit 3 % Skonto oder innerhalb von 90 

Tagen nach Rechnungserhalt netto. Fälligkeitszinsen schulden wir nicht.  

Die Auswahl der Zahlungsart bleibt uns vorbehalten.  

Bei Zahlung durch Überweisung oder Scheck ist die Zahlungsverpflichtung rechtzeitig erfüllt, 

wenn der Überweisungsauftrag an unsere Bank weitergeleitet oder der Scheck an den 

Lieferanten versandt wurde. 

 
5.) 

Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns in gesetzlichem Umfang zu, 

insbesondere sind wir bei fehlerhafter Lieferung berechtigt, die Zahlung wertanteilig bis zur 

ordnungsgemäßen Erfüllung zurückzuhalten. 

 
6.) 
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Der Lieferant ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung, die nicht unbillig verweigert 

werden darf, nicht berechtigt, seine Forderungen gegen uns abzutreten oder durch Dritte 

einziehen zu lassen. Bei Vorliegen von verlängertem Eigentumsvorbehalt gilt die Zustimmung als 

erteilt. Tritt der Lieferant seine Forderung gegen uns ohne unsere Zustimmung an einen Dritten 

ab, so ist die Abtretung gleichwohl wirksam. Wir können jedoch nach unserer Wahl mit 

befreiender Wirkung an den Lieferanten oder den Dritten leisten. 

 
§ 5 

Mängelanzeige - Mängeluntersuchung - Mängelhaftung 

 
1.) 

Der Lieferant gewährleistet, dass die Vertragsgegenstände mängelfrei sind und den vereinbarten 

Spezifikationen sowie den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.  

 

2.) 

Bei Lieferung fehlerhafter Ware stehen uns die gesetzlichen Mängelansprüche ungekürzt zu; in 

jedem Fall sind wir berechtigt, vom Lieferanten nach unserer Wahl Mangelbeseitigung oder 

Lieferung einer neuen Sache zu verlangen. Das Recht auf Schadensersatz, insbesondere das 

Recht auf Schadenersatz statt der Leistung, bleibt ausdrücklich vorbehalten. 

Entstehen uns infolge der Nachlieferung oder Nachbesserung erhöhte Kosten zur Einhaltung 

eigener Liefertermine, sind diese vom Lieferanten zu tragen.  

 

3.) 

Mängel der Lieferung haben wir, sobald sie nach den Gegebenheiten eines ordnungsgemäßen 

Geschäftsablaufs festgestellt werden, dem Lieferanten unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

Insoweit verzichtet der Lieferant auf den Einwand der verspäteten Mängelrüge. Prüfort ist in 

jedem Fall die vereinbarte Empfangsstation. 

 

4.) 

Wir sind berechtigt, auf Kosten des Lieferanten die Mängelbeseitigung selbst vorzunehmen, 

wenn Gefahr in Verzug ist oder besondere Eilbedürftigkeit besteht. 

 

5.) 

Soweit nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist, beträgt die Verjährungsfrist für 

etwaige Mängel 48 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. 

Ansprüche wegen Mängeln, die innerhalb der Gewährleistungsfrist aufgetreten sind, 

einschließlich Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden verjähren, soweit nicht gesetzlich 

eine längere Frist gilt, frühestens nach Ablauf von 18 Monaten nachdem wir vom Mangel 



 6

Kenntnis erlangt haben. Die Verjährung wird durch die Mängelrüge unterbrochen. Im Übrigen 

richtet sich die Gewährleistung nach den gesetzlichen Vorschriften.  

Bei Nachlieferung einer mangelfreien Sache beginnt die Verjährungsfrist der Mängelansprüche 

erneut, bei Mängelbeseitigung jedoch lediglich hinsichtlich des nachgebesserten Teiles. 

 

§ 6 

Rücktrittsrecht wegen mangelnder Leistungsfähigkeit 

 

1.) 

Falls nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass unser Lieferanspruch wegen 

mangelnder Leistungsfähigkeit des Lieferanten (zum Beispiel wirtschaftliche Verschlechterung, 

tatsächliche Leistungshindernisse etc.) gefährdet wird, sind wir berechtigt, vom Vertrag 

zurückzutreten, sofern der Lieferant nicht innerhalb angemessener Frist entsprechend Sicherheit 

leistet.  

 

2.) 

Bei Nichteinhaltung von Fixterminen oder Garantien für die Beschaffenheit (zugesicherte 

Eigenschaften) können wir bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen vom Vertrag 

zurücktreten oder Schadensersatz wegen Pflichtverletzung verlangen. Im Übrigen gelten die 

gesetzlichen Bestimmungen. 

 

3.) 

Bei wiederholtem Lieferverzug sind wir nach vorheriger Abmahnung berechtigt, die zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht erfüllten Bestellungen insgesamt mit sofortiger Wirkung zu kündigen.  

 

§ 7 

Qualität und Dokumentation 

 
1.) 

Der Lieferant hat für seine Lieferungen die jeweils einschlägigen anerkannten Regeln der 

Technik, die Sicherheitsvorschriften sowie die vereinbarten technischen Daten einzuhalten und – 

soweit erforderlich – für jede gelieferte Ware eine Herstellererklärung oder eine 

Konformitätserklärung (CE) im Sinne der einschlägigen Richtlinien der Europäischen Union oder 

sonstiger gesetzlicher Vorschriften beizufügen. Änderungen des Liefergegenstandes bedürfen 

unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung. Der Lieferant hat die Qualität der 

Liefergegenstände ständig zu überprüfen und über die Möglichkeiten einer 

Qualitätsverbesserung unverzüglich zu informieren. 

 

2.) 
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Soweit im Einzelfall vereinbart, bedarf der Wechsel von Beschaffungsquellen für Vormaterial 

bzw. Bauteile sowie der Wechsel der Fertigungsstätte oder eine wesentliche Änderung des 

Herstellungsprozesses beim Lieferanten unserer vorherigen ausdrücklichen schriftlichen 

Zustimmung. 

 
3.) 

Sind Art und Umfang der Prüfungen sowie die Prüfmittel und –methoden mit dem Lieferanten 

nicht fest vereinbart, sind wir auf Verlangen bereit, im Rahmen unserer Kenntnisse, Erfahrungen 

und Möglichkeiten die erforderlichen Prüfungen mit dem Lieferanten zu erörtern, um den 

jeweils erforderlichen Stand der Prüftechnik zu ermitteln. 

4.)  

Soweit im Einzelfall vereinbart, ist der Lieferant verpflichtet, im Besonderen Aufzeichnungen 

festzuhalten, wann, in welcher Weise und durch wen die betreffenden Liefergegenstände 

bezüglich der dokumentationspflichtigen Merkmale geprüft worden sind und welche Resultate 

die geforderten Qualitätstests ergeben haben. Die Prüfungsunterlagen sind über die Dauer der 

Lieferung und für weitere 10 Jahre aufzubewahren und uns bei Bedarf vorzulegen. 

Vorlieferanten hat der Lieferant im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten im gleichem Umfang 

zu verpflichten. 

 
5.) 

Soweit Behörden und / oder regelsetzende Dienststellen zur Nachprüfung bestimmter 

Anforderungen Einblick in unseren Produktionsablauf und die Prüfungsunterlagen verlangen, 

erklärt sich der Lieferant auf unsere Bitte bereit, den Behörden und / oder regelsetzenden 

Dienststellen in seinem Betrieb die gleichen Rechte einzuräumen und dabei jede zumutbare 

Unterstützung zu geben. 

 
§ 8 

Produkthaftung – Freistellung - Haftpflichtversicherungsschutz 

 
1.) 

Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet, uns insoweit 

von Schadenersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, als die Ursache in 

seinem Herrschaftsbereich und Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst 

haftet. 

 

2.) 

Im Rahmen seiner Haftung für Schadensfälle entsprechend Absatz 1.) ist der Lieferant auch 

verpflichtet, etwaige Aufwendungen gemäß §§ 683, 670 BGB oder gemäß §§ 830, 840, 426 

BGB zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer von uns durchgeführten 

Rückrufaktion ergeben. Über Inhalt und Umfang der durchzuführenden Rückrufmaßnahmen 



 8

werden wir den Lieferanten – soweit möglich und zumutbar – vorab unterrichten und ihm 

Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Unberührt bleiben sonstige gesetzliche Ansprüche. 

 
3.) 

Der Lieferant verpflichtet sich, eine Produkthaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme 

von 10.000.000,00  pro Personschaden / Sachschaden – pauschal – zu unterhalten; stehen uns 

weitergehende Schadensersatzansprüche zu, bleiben diese unberührt. 

 
§ 9 

Schutzrechte 

 
1.) 

Der Lieferant steht uns dafür ein, dass im Zusammenhang mit seiner Lieferung keine Rechte 

Dritter innerhalb der Bundesrepublik Deutschland verletzt werden oder in einem Land, in das 

nach Kenntnis des Lieferanten geliefert werden soll. 

 

2.) 

Werden wir von einem Dritten insoweit in Anspruch genommen, so ist der Lieferant verpflichtet, 

uns auf erstes schriftliches Anfordern von diesen Ansprüchen freizustellen. Die 

Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf alle Aufwendungen, die uns aus oder im 

Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten notwendiger Weise erwachsen. 

 
§ 10 

Eigentumsvorbehalt 

 
1.) 

Sofern wir Teile beim Lieferanten beistellen, behalten wir uns hieran das Eigentum vor. 

Verarbeitung oder Umbildung durch den Lieferanten werden ausschließlich für uns 

vorgenommen. Wird unsere Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 

verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes 

unserer Sache (Einkaufspreis zzgl. Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen 

zur Zeit der Verarbeitung.  

 

2.) 

Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 

untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 

Wertes der Vorbehaltssache (Einkaufspreis zzgl. Mehrwertsteuer) zu den anderen vermischten 

Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die 

Sache des Lieferanten als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Lieferant uns 
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anteilmäßig Miteigentum überträgt; der Lieferant verwahrt das Alleineigentum oder das 

Miteigentum für uns. 

3.) 

An Werkzeugen behalten wir uns das Eigentum vor. Der Lieferant ist verpflichtet, die Werkzeuge 

ausschließlich für die Herstellung der von uns bestellten Waren einzusetzen. Der Lieferant ist 

verpflichtet, die uns gehörenden Werkzeuge zum Neuwert auf eigene Kosten gegen Feuer- , 

Wasser- und Diebstahlschäden zu versichern. Gleichzeitig tritt der Lieferant uns schon jetzt alle 

Entschädigungsansprüche aus dieser Versicherung ab; wir nehmen die Abtretung hiermit an. 

Der Lieferant ist verpflichtet, an unseren Werkzeugen etwa erforderliche Wartungs- und 

Inspektionsarbeiten sowie alle Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten auf eigene Kosten 

rechtzeitig ordnungsgemäß durchzuführen. Etwaige Störfälle hat er uns sofort anzuzeigen; 

unterlässt er dies schuldhaft, so bleiben Schadensersatzansprüche unberührt. 

 

4.) 

Soweit die uns gemäß Absatz 1.) und / oder Absatz 2.) zustehenden Sicherungsrechte den 

Einkaufspreis aller unserer noch nicht bezahlten Vorbehaltswaren um mehr als 10 % übersteigt, 

sind wir auf Verlangen des Lieferanten zur Freigabe der Sicherungsrechte nach unserer Wahl 

verpflichtet. 

 

§ 11 

Gerichtstand - Erfüllungsort 

 

1.) 

Sofern der Lieferant Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch 

berechtigt, unseren Lieferanten auch an seinem Geschäftssitz zu verklagen.  

 

2.)  

Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. 

 

3.) 

Das Rechtverhältnis zwischen uns und dem Lieferanten unterliegt ausschließlich dem Recht der 

Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über 

den internationalen Warenkauf ist ausgeschlossen. 


